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Erläuterungen  

 

 

 
  

Teil des Ausbildungsberufsbildes  
 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
 

Betriebliche Ergänzungen  Erledigungsvermerk  

 

 

Voraussichtliche Zeitplanung/  
 

mit zeitlichen Richtwerten in  Kenntnisse und Fähigkeiten/  
Eintragungen des Betriebes   

Wochen  Ausbildungsinhalte  
 

 

»  Berufsbildpositionen ent- 
sprechend dem § 4 Absatz   
1und 2 der Ausbildungsver- 
ordnung   

»  Zeitliche Richtwerte entspre-  
chend dem Ausbildungsrah- 
menplan   

In dieser Spalte finden sich  
die aus dem Ausbildungs-  
rahmenplan übernommenen 

zu vermittelnden Fertigkei- 
ten, Kenntnisse und Fähig-  
keiten.   

In dieser Spalte können, auch mit 
Hilfe der Erläuterungen zum Aus- 
bildungsrahmenplan, die Ausbil-  
dungsinhalte präzisiert und den  
jeweiligen betrieblichen Voraus- 
setzungen entsprechend ergänzt  
werden.   

Hier können auch Gründe, die   
eine Vermittlung zu einem be- 
stimmten Zeitpunkt noch nicht  
ermöglichten, genannt werden.  

Zum Ende der Ausbildung  

müssen alle Ausbildungs-   

inhalte vermittelt worden 

sein!   

 

In dieser Spalte kann z. B. ein-  
getragen werden:   

»  der voraussichtliche Zeit-  
punkt der Vermittlung   
innerhalb des Ausbildungs- 
jahrs (z. B. Monat/Quartal)   

»  die Vermittlungsdauer im    
Betrieb   

»  der Betriebsteil   
»  der zuständige Ausbilder    

oder die vom Ausbilder mit  
der Ausbildung beauftragte 

Person   
»  außerbetriebliche Aus-   

bildungsmaßnahmen   
»  Ausbildungsunterlagen   
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1. bis 15. Monat   

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
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Teil des Ausbildungsberufsbildes  
  

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
 

Betriebliche Ergänzungen  Erledigungsvermerk  

 

 

Voraussichtliche Zeitplanung/  
 

 
mit zeitlichen Richtwerten in  Kenntnisse und Fähigkeiten/  

Eintragungen des Betriebes   
Wochen  Ausbildungsinhalte  

 

 

 
 

 
 

a)  wesentliche Produkte und Dienstleistun-  

gen des Ausbildungsbetriebes beschrei- 

ben   

   

 

Leistungserstellung planen und koor- 

dinieren   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)    

18 Wochen   

 

b)  Prozesse der Leistungserstellung entlang  

der Wertschöpfungskette erläutern und  

ihre jeweiligen Schnittstellen benennen   

   

 

c)  Leistungserstellung planen und koordi- 

nieren und dabei Kunden- und Lieferan-  

teneinflüsse beachten   

   

 
 

d)  Leistungserstellung dokumentieren und  

unter ökonomischen, ökologischen und  

sozialen Gesichtspunkten bewerten   

   

 

Logistik und Lagerprozesse planen 

und steuern   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2)   

14 Wochen   

 

a)  Ziele, Aufgaben, Objekte und Abläufe  

der Logistikketten erläutern   

   

 

b)  Logistik- und Lagerkonzepte analysieren  

und bewerten sowie Vorschläge für  

Maßnahmen erarbeiten   
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 c)  produktspezifische Lager- und Trans-  

portvorschriften bei der Planung und  

Steuerung berücksichtigen und anwen-  

den   

   

d)  Transportträger und -mittel unter öko-  

nomischen, ökologischen sowie sozialen  

Aspekten beurteilen und auswählen   

   

e)  Zusammenarbeit mit nationalen oder in-  

ternationalen Logistikdienstleistern or- 

ganisieren   

   

f)  Bestände erfassen, kontrollieren und  
bewerten   

   

Beschaffung planen und steuern 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)    

14 Wochen   

a)  Bedarfe für die Leistungserstellung er- 

mitteln und Dispositionen durchführen  

   

b)  Bestellmengen und -termine ermitteln     

c)  Lieferantenmanagement nach ökonomi- 

schen, ökologischen, rechtlichen und so- 

zialen Gesichtspunkten durchführen   

   

d)  Bestellungen durchführen, die Ver-  

tragserfüllung überwachen und   
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  Maßnahmen zu deren Sicherstellung 

einleiten   

   

 kaufmännische Steuerung und Kon- 

trolle durchführen   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)    

5 Wochen   

a)  Geschäftsfälle und -vorgänge entspre- 

chend der Grundsätze der Buchführung   

und der Bilanzierung prüfen und bewer- 

ten sowie bei Abweichungen Maßnah- 

men ableiten   
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
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Teil des Ausbildungsberufsbildes  
 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
 

Betriebliche Ergänzungen  Erledigungsvermerk  

 

 

Voraussichtliche Zeitplanung/  
 

mit zeitlichen Richtwerten in  Kenntnisse und Fähigkeiten/  
Eintragungen des Betriebes   

Wochen  Ausbildungsinhalte  
 

 

 
  

digitale Geschäftsprozesse im Unter- 

nehmen gestalten   

(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)   

5 Wochen   

a)  betriebliche Anwendungssysteme nutzen  

und deren Einsatzmöglichkeiten erläu- 

tern sowie Nutzen und Risiken der Digi- 

talisierung von Geschäftsprozessen auf- 

zeigen und bewerten   

   

b)  Datenquellen nach Kriterien, insbeson- 

dere nach Aktualität, Seriosität und Ver-  

wendbarkeit, prüfen und bewerten   

   

 

Zusammenarbeit, Kommunikation  

und individuelle Arbeitsorganisation 

gestalten   

(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)   

8 Wochen   

a)  Zusammenarbeit mit internen und exter-  

nen Zielgruppen durch wertschätzende,  

vertrauensvolle und lösungsorientierte   

Kommunikation gestalten, auch in einer  

Fremdsprache   

   

b)  kulturelle Unterschiede im eigenen be- 

ruflichen Kontext identifizieren, mögliche  

Auswirkungen auf die Kommunikation  

reflektieren und in der Zusammenarbeit  

berücksichtigen   

   

 c)  unter Berücksichtigung der Zielgruppe  

und des Sachverhaltes geeignete analoge  

oder digitale Kommunikationswege aus- 

wählen und zielführend einsetzen   
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 d)  Informationen recherchieren, auswer- 

ten, auch in einer Fremdsprache, und da-  

raus Reporte, Präsentationen und Ge- 

sprächsunterlagen situations- und adres- 

satengerecht aufbereiten   
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16. bis 36. Monat   

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
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Teil des Ausbildungsberufsbildes  
 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
 

Betriebliche Ergänzungen  Erledigungsvermerk  

 

 

Voraussichtliche Zeitplanung/  
 

mit zeitlichen Richtwerten in  Kenntnisse und Fähigkeiten/  
Eintragungen des Betriebes   

Wochen  Ausbildungsinhalte  
 

 

 
 

 a)  Leistungsspektrum des Ausbildungsbe- 

triebes in den Markt einordnen und die   

Bedeutung für die Branche herausstellen  

   

b)  unternehmensspezifische Marketingakti-  

vitäten erläutern   

   

 

Marketingmaßnahmen planen und 

umsetzen   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4)   

12 Wochen   

c)  Ergebnisse der Marktbeobachtung und   

Marktanalyse für die Entwicklung und  

Planung von Marketingmaßnahmen nut- 

zen und dabei aktuelle Trends beachten   

   

 d)  Marketingmaßnahmen unter Einhaltung   

rechtlicher Vorschriften und betriebli- 

cher Vorgaben auswählen und umsetzen 

und dabei ökonomische, ökologische   

und soziale Aspekte berücksichtigen   

   

e)  Wirksamkeit von Marketingmaßnahmen  

überprüfen und beurteilen sowie Vor- 

schläge für künftige Maßnahmen ablei- 

ten   
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Personalprozesse umsetzen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6)   

14 Wochen   

a)  bei der Personalbedarfsermittlung mit-  

wirken und Maßnahmen ableiten   

   

b)  Konzepte der Arbeitsorganisation unter- 

scheiden und bei der Personaleinsatzpla-  

nung mitwirken   

   

c)  bei Maßnahmen zur Positionierung der   

Arbeitgebermarke für die Personalge- 

winnung mitwirken sowie den Stellen- 

ausschreibungs- und Personalauswahl-  

prozess durchführen und dabei mit den  

betriebsverfassungsrechtlichen Organen 

zusammenarbeiten   

   

d)  Einführung neuer Mitarbeitender beglei- 

ten sowie bei Maßnahmen zur Personal- 

bindung mitwirken   

   

e)  bei personellen Maßnahmen erforderli-  

che Meldungen veranlassen, Verträge   

vorbereiten und Dokumente erstellen   

sowie im Personalverwaltungssystem er-  

fassen   

   

f)  Entgeltbestandteile unterscheiden, we- 

sentliche Positionen einer Entgeltabrech-  

nung erläutern sowie Entgeltbescheini- 

gungen und weitere entgeltrelevante   

Dokumente erstellen   
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 g)  Maßnahmen im Rahmen von Qualifikati-  

onsmöglichkeiten, insbesondere der Aus-  

und Weiterbildung, sowie der betriebli- 

chen Gesundheitsförderung organisieren   

   

h)  bei der Bearbeitung von personalbezoge-  

nen Aufgaben betriebsinterne Schnitt- 

stellen berücksichtigen und arbeits- und  

sozialrechtliche Bestimmungen sowie  

betriebliche und tarifliche Regelungen  

einhalten   

   

kaufmännische Steuerung und Kon- 

trolle durchführen   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)   

10 Wochen   

b)  betriebliche Kosten- und Leistungsrech-  

nung anwenden, insbesondere Kosten  

planen, erfassen und überwachen, be- 

triebliche Leistungen bewerten und ver-  

rechnen sowie Maßnahmen zur Zielerrei- 

chung vorschlagen   

   

c)  betriebliches Controlling als Informa-  

tions-, Planungs- und Steuerungsinstru-  

ment nutzen, Kennzahlen ermitteln und 

analysieren sowie Handlungsoptionen  

ableiten und unternehmerische Ent- 

scheidungen vorbereiten   

   

d)  Finanzierungsmöglichkeiten und -kosten  

für Aufträge, Investitionen und Projekte  

ermitteln und bewerten   

   

e)  vor- und nachbereitende Tätigkeiten für  

Geschäftsabschlüsse, insbesondere für  

den Jahresabschluss, durchführen   
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einsatzgebietsspezifische Lösungen 

erarbeiten   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)   

13 Wochen   

a)  Informationen für einsatzgebietsspezifi- 

sche Anforderungen beschaffen, auswer-  

ten und nutzen   

   

b)  Arbeitsmethoden und Verfahren unter  

Beachtung der betriebsspezifischen Lö-  

sungen anwenden   

   

c)  einsatzgebietsspezifische Aufgaben, Pro- 

dukte, Dienstleistungen, Funktionen und 

Prozesse zu den Kernaufgaben des Aus-  

bildungsbetriebes in Beziehung setzen   

sowie deren Bedeutung, Zusammen- 

hänge und Wechselwirkungen darstellen 

und bewerten   

   

d)  einsatzgebietsspezifische Aufgaben  

kennzahlengestützt analysieren, Trans-  

fer- und Weiterentwicklungsmöglichkei- 

ten überprüfen sowie Lösungen erarbei- 

ten   

   

e)  einsatzgebietsspezifische Entscheidungs-  

vorlagen strukturieren, aufbereiten und  

präsentieren   

   

einsatzgebietsspezifische Aufgaben 

und Prozesse koordinieren   

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9)   

13 Wochen   

a)  mit internen und externen Partnern ein-  

satzgebietsübergreifend kooperieren   

und dabei die betriebliche Prozessorga- 

nisation, Terminvorgaben und Zuständig- 

keiten beachten   
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 b)  Ressourceneinsatz und Leistungen unter  

Beachtung wirtschaftlicher und zeitlicher  

Vorgaben planen, überwachen und steu- 

ern   

   

c)  Prozesse des Einsatzgebietes analysie-  

ren, Teilprozesse verknüpfen und zur  

nachhaltigen Weiterentwicklung beitra- 

gen   

   

d)  betriebliche Qualitätssicherungssysteme 

anwenden oder Qualitätssicherungspro- 

zesse umsetzen   
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Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
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Teil des Ausbildungsberufsbildes  
 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
 

Betriebliche Ergänzungen  Erledigungsvermerk  

 

 

Voraussichtliche Zeitplanung/  
 

mit zeitlichen Richtwerten in  Kenntnisse und Fähigkeiten/  
Eintragungen des Betriebes   

Wochen  Ausbildungsinhalte  
 

 

 
 

 c)  vorhandene Prozesse analysieren sowie  

Möglichkeiten zur digitalen Weiterent- 

wicklung prüfen und dabei betriebliche  

Vorgaben, rechtliche Regelungen und  

wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen  

   

 

digitale Geschäftsprozesse im Unter- 

nehmen gestalten   

(§ 4 Absatz 3 Nummer 5)   

8 Wochen   

d)  schnittstellenoptimierte, automatisierte  

Teilprozesse konzipieren und dabei die  

richtige Abfolge der Prozessschritte be- 

achten   

   

e)  die Umsetzung von Digitalisierungskon-  

zepten mit internen und externen  

Schnittstellen gestalten   

   

 f)  komplexe Informationen, Informations- 

strukturen und Datenmengen aus unter-  

schiedlichen Quellen und Systemen zu- 

sammenführen und auswertbar machen  

   

 

Zusammenarbeit, Kommunikation  

und individuelle Arbeitsorganisation 

gestalten   

(§ 4 Absatz 3 Nummer 6)   

8 Wochen   

e)  Arbeitsaufgaben strukturieren und prio-  

risieren, die eigene Arbeitsweise reflek- 

tieren, Verbesserungspotential identifi- 

zieren und zur kontinuierlichen Verbes- 

serung von Arbeitsprozessen im Betrieb 

beitragen   
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 f)  aufbereitete Informationen zielgruppen-  

gerecht präsentieren, Besprechungen  

moderieren   

   

 g)  Methoden der Projektarbeit unterschei-  

den und projektorientierte Arbeitswei- 

sen anwenden   

   

 h)  aktiv an einer positiven Unternehmens-,   

Kommunikations- und Fehlerkultur mit- 

wirken sowie zur Konfliktlösung und Tea- 

mentwicklung im eigenen Arbeitsumfeld  

beitragen   
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Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln   

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBILDUNG GESTALTEN  

Industriekaufmann/-frau 

Hrsg.: BIBB. Bonn 2024   

Seite 16 von 21  

 

 
  

Teil des Ausbildungsberufsbildes  
 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  
 

Betriebliche Ergänzungen  Erledigungsvermerk  

 

 

Voraussichtliche Zeitplanung/  
 

mit zeitlichen Richtwerten in  Kenntnisse und Fähigkeiten/  
Eintragungen des Betriebes   

Wochen  Ausbildungsinhalte  
 

 

 
 

 a)  den Aufbau und die grundlegenden Ar- 

beits- und Geschäftsprozesse des Ausbil-  

dungsbetriebes erläutern   

   

 

Organisation des Ausbildungsbetrie- 

bes, Berufsbildung sowie Arbeits-  

und Tarifrecht   

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1)   

b)  Rechte und Pflichten aus dem Ausbil- 

dungsvertrag sowie Dauer und Beendi-  

gung des Ausbildungsverhältnisses erläu- 

tern und Aufgaben der im System der  

dualen Berufsausbildung Beteiligten be- 

schreiben   

   

c)  die Bedeutung, die Funktion und die In-  

halte der Ausbildungsordnung und des  

Ausbildungsplans erläutern sowie zu de- 

ren Umsetzung beitragen   

   

 d)  die für den Ausbildungsbetrieb gelten-  

den arbeits-, sozial-, tarif- und mitbe- 

stimmungsrechtlichen Vorschriften er- 

läutern   

   

e)  Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise  

der betriebsverfassungs- oder personal- 

vertretungsrechtlichen Organe des Aus- 

bildungsbetriebes erläutern   
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 f)  Beziehungen des Ausbildungsbetriebes  

und seiner Beschäftigten zu Wirtschafts-  

organisationen und Gewerkschaften er- 

läutern   

   

g)  Positionen der eigenen Entgeltabrech-  

nung erläutern   

   

h)  wesentliche Inhalte von Arbeitsverträgen  

erläutern   

   

i)  Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs  

und der beruflichen Weiterentwicklung  

erläutern   

   

Sicherheit und Gesundheit bei der 

Arbeit   

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2)   

a)  Rechte und Pflichten aus den berufsbe-  

zogenen Arbeitsschutz- und Unfallverhü-  

tungsvorschriften kennen und diese Vor- 

schriften anwenden   

   

b)  Gefährdungen von Sicherheit und Ge- 

sundheit am Arbeitsplatz und auf dem  

Arbeitsweg prüfen und beurteilen   

   

c)  sicheres und gesundheitsgerechtes Ar-  
beiten erläutern   
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 d)  technische und organisatorische Maß- 

nahmen zur Vermeidung von Gefährdun-  

gen sowie von psychischen und physi- 

schen Belastungen für sich und andere,  

auch präventiv, ergreifen   

   

e)  ergonomische Arbeitsweisen beachten  

und anwenden   

   

f)  Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-  

ben und erste Maßnahmen bei Unfällen  

einleiten   

   

g)  betriebsbezogene Vorschriften des vor-  

beugenden Brandschutzes anwenden,   

Verhaltensweisen bei Bränden beschrei- 

ben und erste Maßnahmen zur Brandbe- 

kämpfung ergreifen   

   

Umweltschutz und Nachhaltigkeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3)   

a)  Möglichkeiten zur Vermeidung betriebs-  

bedingter Belastungen für Umwelt und  

Gesellschaft im eigenen Aufgabenbe- 

reich erkennen und zu deren Weiterent- 

wicklung beitragen   

   

b)  bei Arbeitsprozessen und im Hinblick auf   

Produkte, Waren oder Dienstleistungen,  

Materialien und Energie unter wirt- 

schaftlichen, umweltverträglichen und   

sozialen Gesichtspunkten der Nachhaltig- 

keit nutzen   
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 c)  die für den Ausbildungsbetrieb gelten-  

den Regelungen des Umweltschutzes  

einhalten   

   

d)  Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Ma-  

terialien einer umweltschonenden Wie- 

derverwertung oder Entsorgung zufüh- 

ren   

   

e)  für den eigenen Arbeitsbereich Vor- 

schläge für nachhaltiges Handeln entwi-  

ckeln   

   

f)  unter Einhaltung betrieblicher Regelun- 

gen im Sinne einer ökonomischen, ökolo-  

gischen und sozial nachhaltigen Entwick- 

lung zusammenarbeiten und adressaten- 

gerecht kommunizieren   
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Digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4)  

a)  mit eigenen und betriebsbezogenen Da-  

ten sowie mit Daten Dritter umgehen  

und dabei die Vorschriften zum Daten- 

schutz und zur Datensicherheit einhalten  

   

b)  Risiken bei der Nutzung von digitalen  

Medien und informationstechnischen   

Systemen einschätzen und bei deren  

Nutzung betriebliche Regelungen einhal- 

ten   

   

c)  ressourcenschonend, adressatengerecht  

und effizient kommunizieren sowie Kom-  

munikationsergebnisse dokumentieren   

   

d)  Störungen in Kommunikationsprozessen  
erkennen und zu ihrer Lösung beitragen   

   

e)  Informationen in digitalen Netzen re- 

cherchieren und aus digitalen Netzen be-  

schaffen sowie Informationen, auch  

fremde, prüfen, bewerten und auswäh-  

len   

   

f)  Lern- und Arbeitstechniken sowie Me- 

thoden des selbstgesteuerten Lernens  

anwenden, digitale Lernmedien nutzen  

und Erfordernisse des lebensbegleiten- 

den Lernens erkennen und ableiten   

   

g)  Aufgaben zusammen mit Beteiligten, ein-  

schließlich der Beteiligten anderer Ar- 

beits- und Geschäftsbereiche, auch unter 

Nutzung digitaler Medien, planen, bear- 

beiten und gestalten   
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 h)  Wertschätzung anderer unter Berück-  

sichtigung gesellschaftlicher Vielfalt  

praktizieren   

   


